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T E R M I N K A L E N D E R 
 

FFW Bergrothenfels Jahreshauptversammlung   01.03.2024 
FFW Rothenfels Mitgliederversammlung    08.03.2024 
SV Bergrothenfels Mitgliederversammlung    09.03.2024 
Kuchenverkauf KIGA Bergrothenfels     10.03.2024 
Obst- u. Gartenbauverein Rothenfels JHV    15.03.2024 
VDK Bergrothenfels-Hafenlohr Jahreshauptversammlung 16.03.2024 
Obst u. Gartenbauverein Bergrothenfels JHV    16.03.2024 
Treff 55plus – März-Treffen       20.03.2024 
CCB Jahreshauptversammlung      22.03.2024 
Stadtverwaltung geschlossen        25.03. – 05.04.2024 

 
 
 
Öffnungszeiten der Stadtverwaltung  
 
Dienstag: 09.00 – 11.00 Uhr und Donnerstag: 17.30 – 18.30 Uhr 
 
Die Bürgersprechstunde findet ab sofort wieder im Gemeindezimmer im alten Schulhaus statt. 
Jeden 1. Dienstag im Monat 17.15 – 18.15 Uhr 
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INFORMATIONEN DER STADT 
 
Öffentliche Stadtratssitzung 
 
Ort, Zeit und Tagesordnung öffentlicher Stadtratssitzungen werden durch Aushang in 
den gemeindlichen Schaukästen in Rothenfels und Bergrothenfels bekannt gemacht. 
Bitte auch die Veröffentlichungen in der Presse verfolgen. 
 
 
Stadtverwaltung geschlossen! 
 

Ab Montag   25. März bis   Freitag   05. April 2024   ist die Stadtverwaltung 
geschlossen. 
In dringenden Fällen: Verwaltungsgemeinschaft, 97828 Marktheidenfeld, 
Petzoltstraße 21,  
Telefon: 09391/6007-0   es gelten die üblichen Öffnungszeiten. 
In dringenden Fällen: Bgm. Michael Gram: Tel. 0160/4350047 bzw.  
2. Bgm Daria Schürmann: Tel. 0170/6808846  
 
 
 
Informationen von der Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld und der  
Kfz-Zulassungsstelle des Landratsamtes (Außenstelle Marktheidenfeld) 
 
Seit 05.02.2024 läuft die Sanierung am Verwaltungsgebäude der 
Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld in der Petzoltstraße 21. 
 
Dies ist mit Einschränkungen für die Besucher verbunden. Die vorhandenen 
Parkplätze sind nur noch eingeschränkt nutzbar. Außerdem ist der Zugang nur noch 
über den Haupteingang möglich. Dieser ist nicht barrierefrei. 
 
Menschen mit Gehbehinderung werden deshalb zunächst um telefonische 
Kontaktaufnahme gebeten, um zu klären, wie ihrem Anliegen abgeholfen werden 
kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sprechtag der Deutschen Rentenversicherung 
 
Die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern Würzburg bietet regelmäßig für 
Versicherte im Amtsgebäude der Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, 
Petzoltstr. 21 Auskunfts- und Beratungstermine an. 
Die Termine können in der Verwaltungsgemeinschaft vormittags unter der Tel. Nr. 
09391/6007-106 und unter Angabe der Rentenversicherungsnummer vereinbart 
werden. 
Zur Beratung sind Ausweispapiere mitzubringen. 
 
 
Bürgersprechstunde Bergrothenfels  
 

ab sofort wieder im Gemeindezimmer im alten Schulhaus 
jeden 1. Dienstag im Monat von 17.15 – 18.15 Uhr 
 
 

 

 

 

Stadt Rothenfels 
 
Michael Gram 
1.Bürgermeister 
 
 
 
 
 
Redaktionsschluss für das monatlich erscheinende Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt 
Rothenfels ist jeweils der 15. des laufenden Monats. Bitte tragen Sie mit der rechtzeitigen 
Abgabe Ihre Termine dazu bei, dass Ihre Veranstaltung veröffentlicht werden kann.  
Texte können ggfs. auch direkt an die E-Mail-Adresse: amtsblatt.rothenfels@vgem-
marktheidenfeld.de geschickt werden. 
Anlagen für das Mitteilungsblatt bitte nur in folgenden Formaten übersenden: 
DIN A-4 als pdf-Datei, DIN A-5 oder andere als .doc oder .jpg.  



Kurz berichtet aus der 2.Sitzung des Stadtrates  
vom 31.01.2024 
 

  
Antrag auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis zur Installation einer PV-
Anlage auf der südlichen Dachhälfte;  
Bauort: Fl. Nr. 220, Burggasse 3, Gemarkung Rothenfels  

  
Die Stadt Rothenfels wurde bez. dem o. g. Gesuch auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis zur 
Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.  
Nachdem der Stadt eine Frist von einem Monat gesetzt wurde, welche nicht verlängerbar war, 
hat der Bürgermeister aus den nachfolgenden Gründen eine positive Stellungnahme 
abgegeben.  
  

 Das Bauvorhaben soll auf dem Baudenkmal AZ D-6-77-181-2 durchgeführt 
werden.  

Es liegt zusätzlich im Ensemble E-6-77-181-1.   
  

 Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege weist in einem Schreiben bez. 
Solarenergie & Denkmalpflege auf folgendes hin:  

„Die Nutzung erneuerbarer Energien wird künftig die Norm für den klima- und 
ressourcenschonenden Gebäudebetrieb darstellen. Dieser Tatsache ist sich die 
amtliche Denkmalpflege sehr wohl bewusst. Im Zentrum steht nicht mehr die Frage, ob 
ein Denkmal mit erneuerbarer Energie versorgt werden kann, sondern wie dies unter 
Beachtung denkmalfachlicher Belange erfolgen kann.  
…  
Für Solaranlagen auf Baudenkmälern, im Ensemble und im Nähebereich von 
Baudenkmälern besteht eine Erlaubnispflicht (Art. 6 BayDSchG).  
Der Nähebereich ist zu prüfen, wenn sich eine Solaranlage auf das Erscheinungsbild 
eines Baudenkmals auswirken kann, auch wenn das Gebäude nicht als Denkmal in die 
Denkmalliste eingetragen ist oder sich nicht im Ensemble befindet.  
…  
Die Erlaubnis kann versagt werden, soweit überwiegende Gründe des 
Denkmalschutzes gegen die Erteilung sprechen und dem Denkmalschutz nicht durch 
Nebenbestimmungen zur Art der Umsetzung ausreichend Rechnung getragen werden 
kann. Entscheidend sind die Umstände des jeweiligen Einzelfalles.  
…  
Mit Photovoltaikmodulen wird Strom erzeugt, der ins Netz eingespeist oder für den 
Eigenbedarf genutzt werden kann. Die Vielfalt der verfügbaren Module reicht von 
üblichen rechteckigen blauen oder anthrazitfarbenen Varianten, die mittels 
Schienensystemen auf die bestehende Dachhaut aufgesetzt werden, über farbige 
Module, gebäudeintegrierte Solarzellen (BIPV), ziegelförmige Module, die eine 
herkömmliche Dachdeckung ersetzen, bis hin zu Solarfolien. Blaue oder schwarze 
Module bringen die höchsten Stromerträge, jedoch kann ein Effizienznachteil von z. B. 
roten ziegelförmigen Solarmodulen ggf. durch die Vollbelegung der Dachfläche und 
eine damit größere Fläche ausgeglichen werden. Auch die Anbringungsmöglichkeiten 
sind vielfältig: Neben der üblichen Installation auf geneigten Dächern gibt es 
aufgeständerte Anlagen auf Flachdächern oder Freiflächen, zudem Fassaden- oder 
kleine Balkonanlagen. Die technische Entwicklung schreitet sehr schnell voran. Für die 
Anwendung im Denkmalbereich stehen inzwischen zahlreiche Lösungen zur 
Verfügung. Welche Module, Platzierung und Anbringung im Einzelfall in Frage 
kommen, ist mit den Denkmalbehörden im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung vor 
Beauftragung abzustimmen.  
…  



Eine Solaranlage am Einzeldenkmal und im Ensemble sollte der Deckung des 
Energiebedarfs, der zur Nutzung des Gebäudes erforderlich ist, dienen. Anlagen dürfen 
das überlieferte Erscheinungsbild des Baudenkmals oder Ensembles nicht dominieren. 
Um denkmalpflegerische Belange wie Erhalt der historischen Bausubstanz und 
Bewahrung des überlieferten Erscheinungsbildes mit der Nutzung solarer Energie 
trotzdem zu vereinbaren, können verschiedene Strategien zielführend sein:  

 Verbergen  
Solaranlagen werden an Dach- oder Wandflächen angebracht, die vom öffentlichen 
Raum aus nicht einsehbar sind und das Erscheinungsbild des Baudenkmals nicht 
beeinträchtigen.  

 Unterordnen  
Bei nur teilweise vom öffentlichen Raum aus einsehbaren, untergeordneten 
Dachflächen oder Nebengebäuden kann eine ruhig gestaltete, einheitlich dunkle 
(schwarz bzw. anthrazitfarben ohne sichtbare Binnenstruktur) oder ggf. farblich der 
Umgebung angepasste Anlage flächig aufgesetzt, der Dachneigung folgend bereits zu 
einem tragbaren Kompromiss führen.  

 Integrieren  
Die Solaranlage wird in einer Weise gestaltet, dass sie sich harmonisch in das 
Gesamterscheinungsbild des Baudenkmals oder Ensemblebaus integriert und sich 
bestmöglich in Farbigkeit, Oberflächencharakteristik, flächiger Aufsetzung, der 
Dachneigung folgend, bzw. bei Neueindeckungen Flächenbündigkeit und/oder 
Deckungsweise anpasst.  

 Kombination  
Vorgenannte Punkte werden kombiniert.  
…“  
  

 Im vorliegenden Fall ist die geplante PV-Anlage größtenteils nicht vom 
Stadtgebiet und der Burg einsehbar und wirkt sich somit nach Auffassung der 
Verwaltung nur untergeordnet auf das Baudenkmal als auch das Ensemble ein.  

  
 Die letztendliche Entscheidung obliegt der Unteren 
Denkmalschutzbehörde des Landratsamts Main-Spessart.  

  
  
Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und hat keine Einwände..  
  
  

  
Beratung und Beschlussfassung zwecks Abgabe einer Stellungnahme für 
die Stromtrasse  DC41 NordWestLink und DC42 SüdWestLink  

  
Für den Bau von Stromtrassen sind in Deutschland sog. Planfeststellungsverfahren 
durchzuführen,   
um Baurecht für die Trassen zu erlangen. Dem Planfeststellungsverfahren war bisher eine 
sog. „Bundesfachplanunq" zur Ermittlung von Korridor-Alternativen vorgeschaltet. Da dies 
sehr aufwändig und zeitintensiv ist, wurde diese vorgeschaltete „Bundesfachplanunq" 
abgelöst durch ein sog. „Präferenzraumverfahren". Durch das Präferenzraumverfahren soll 
der Bau von Leitungstrassen insgesamt beschleunigt werden. Die wesentlichste Änderung 
gegenüber der bisher angewandten Bundesfachplanung ist, dass nicht mehr die 
Vorhabenträger geeignete Räume für eine Erdkabelverbindung zwischen den 
Netzverknüpfungspunkten suchen, sondern stattdessen die Bundesnetzagentur einen fünf 
bis zehn Kilometer breiten „Präferenzraum" entwickelt.    
  
In diesen Präferenzräumen planen die Vorhabenträger im späteren 
Planfeststellungsverfahren dann die konkreten Trassenverläufe. Aktuell sollen nun zu den 
bereits bestehenden Planungen hinsichtlich der Verlegung der Erdkabel- Gleichstromtrasse 
SuedLink und der Fulda-Main-Leitung zusätzlich zwei weitere Erdkabel- 



Gleichstromtrassen durch den Landkreis Main-Spessart führen. (siehe hierzu die beiden 
Presseartikel in der Main-Post vom 09.12.2023 und im Main-Echo vom 05.01.2024.)  
  
Diese haben die Bezeichnung DC41/NordWestLink und DC42/SuedWestLink.   
  

Für diese beiden Trassen wurde das sog. „Präferenzraumverfahren" bereits mit der 
Veröffentlichung der Präferenzräume am 16.11.2023 gestartet. Eine 
Informationsveranstaltung für die Bürgermeister fand am 05.12.2023 statt.  
Nach ersten Informationen durch das Landratsamt Main-Spessart, Fachbereich 
Landkreisentwicklung und Wirtschaftsförderung, sind die sog. Präferenzräume für beide neu 
angedachten Trassen im Landkreis Main-Spessart deckungsgleich. Seitens des LRA MSP 
wird auch überprüft, ob alle Raumwiderstände die dem Trassenbau entgegenstehen, 
könnten berücksichtigt wurden.   

  
Die Kommunen sind jedoch aufgefordert, die Präferenzräume ebenfalls in Augenschein zu 
nehmen und ggf. Stellungnahmen zu den Vorhaben bis 22. Januar 2024 an das Landratsamt 
Main-Spessart zu geben, dass dann wiederum die Stellungnahmen gebündelt an die 
Bundesnetzagentur weiterleiten werden. Weiterhin wird durch die Verwaltung diese 
Stellungnahme bis zum 28.01.2024 direkt an die Bundesnetzagentur weiterleiten.  
  
Betroffen sind bis auf die Gemeinden Bischbrunn und Esselbach alle anderen Gemeinden im 
Bereich der VG-Marktheidenfeld.   
Die wesentlichen Auswirkungen auf die Landschaft können der dieser Beschlussvorlage im 
RIS beigefügten Kurz-Zusammenfassung des Landratsamtes Main-Spessart zum Thema 
entnommen werden, darüber hinaus sind im RIS auch Karten-Darstellungen mit den 
geplanten Trassenführungen sowie ggf. für die Gemeinde relevanten Raumwiderständen als 
Auszug enthalten.   
  
Die "Eckpunkte bezüglich der geplanten Trassen sind hier im Vergleich zur SuedLink-Trasse 
dargestellt:   
  
DC41/DC 42   SuedLink   

3 Gräben erforderlich   1 Graben erforderlich   

Pro Graben 3 Kabel   Pro Graben 2 Kabel   

Schutzstreifen ca. 38 m erforderlich.   Schutzstreifen ca. 8-12 m   

Innerhalb Schutzstreifen keine   Innerhalb Schutzstreifen keine   
tiefwurzelnden Pflanzen, keine Bebauung   tiefwurzelnden Pflanzen, keine Bebauung   

möglich)   möglich)   

  
Eine Karte, aus der der Präferenzkorridor hervorgeht, ist im Ratsinformationssystem 
abrufbar. Ebenso das Kartenmaterial, aus dem Raumwiderstände hervorgehen, die bisher im 
Präferenzkorridor noch nicht berücksichtigt wurden.  
   
Dies sind im Einzelnen:   
  

 Suchkorridore für Windenergieanlagen Richtung Neustadt  
  

 Naturschutzgebiet Naturpark Spessart  
  

 Zahlreiche kartierte Biotope im Stadtgebiet  
  



 Wertvolle Waldflächen rund um Rothenfels und Bergrothenfels  
  

 Bodendenkmäler in Stadtgebiet  
  
Beschluss:   
  
Die Stadt Rothenfels nimmt Kenntnis von dem Präferenzraumverfahren bezüglich der 
geplanten Erdkabel-Gleichstromtrassen DC 41 und DC 42. Folgende relevante 
Raumwiderstände wurden bisher nicht geprüft und berücksichtigt:   
  

 Suchkorridore für Windenergieanlagen Richtung Neustadt  
  

 Naturschutzgebiet Naturpark Spessart  
  

 Zahlreiche kartierte Biotope im Stadtgebiet  
  

 Wertvolle Waldflächen rund um Rothenfels und Bergrothenfels  
  

 Bodendenkmäler in Stadtgebiet  
  
Einer Trassenführung im Stadtgebiet Rothenfels mit Stadtteil Bergrothenfels wird nicht 
zugestimmt, da aufgrund der o.a. aufgeführten zahlreichen bisher nicht berücksichtigten 
Raumwiderstände im Präferenzkorridor für das Gemarkungsgebiet Rothenfels kein Raum für 
diese beiden Stromtrassen inkl. Schutzstreifen gegeben ist.   
  
  
Die Stadt Rothenfels merkt außerdem an, dass aufgrund der kurzen Fristen eine vertiefte   
Betrachtung der Planungen im Gemeinderatsgremium kaum möglich war.   
  
Darüber hinaus wurden über das neu eingeführte Präferenzraumverfahren mit sehr kurzen 
Fristen   
nur auf Ebene der Kommunalvertreter eher spärlich in lediglich einer einzigen Info-
Veranstaltung   
kommuniziert.   
  
Die zuständigen Verwaltungen erfuhren - wenn überhaupt - nur durch die jeweils gewählten   
Volksvertreter oder aus Presseberichten von den Vorhaben. Ein vertieftes Einarbeiten in die   
Thematik war somit nicht möglich und wird an dieser Stelle gegenüber den Vorhabenträgern 
bzw.   
der Bundesnetzagentur auf das Schärfste kritisiert.   
Verfahrensbeschleunigungen sind aus Sicht der Kommune in Ordnung, wenn eine 
Kommunikation mit den Vorhabenträgern bzw. der Bundesnetzagentur und den betroffenen 
Kommunen rechtzeitig geführt wird.   
 Sofern die Kommunen jedoch schlichtweg "überfahren" werden mit Planungen die in ihr   
Hoheitsgebiet massiv eingreifen und für Rückäußerungen nur sehr wenig Zeit ist, ist an 
dieser   
Stelle sicherlich Kritik angebracht.   
  
 

  Beschluss über Wiedereintritt zum Verein MSP-Link e.V.  
  
Nachdem sich der Verein MSP-Link e.V. neuen Aufgaben, wie z.B. der Endlagersuche 
gewidmet hatte, trat die Stadt Rothenfels vergangen Jahres dem Verein aus. Der Bgm 
befürwortet einen Wiedereintritt, aufgrund der geplanten Stromtrasse. Die Kosten der 
Mitgliedschaft belaufen sich auf rund 100 € pro Jahr.   
  



Beschluss:  
  
Der Stadtrat erteilt sein Einvernehmen zum Wiedereintritt in den Verein MSP-Link e.V. Die 
Verwaltung wird beauftragt alles erforderliche in die Wege zu leiten.  
  
  

  
Beschluss zur Einrichtung einer gemeinsamen VG-Registratur und eines 
gemeinsamen historischen VG-Archives  

  
Im Zuge der Sanierung/des Umbaus des VG-Gebäudes musste der Umzug der Registratur 
erfolgen, da diese im Anbau des VG-Gebäudes untergebracht war, der abgerissen wird.  
  
Registratur (Schriftgutverwaltung):  Dabei handelt es sich um Akten/Unterlagen, die für die 

tägliche Arbeit der Verwaltung nicht mehr so bedeutend 
sind, dass sie in den jeweiligen Büros gelagert werden 
müssen, die aber auf Grund von 
Aufbewahrungspflichten oder da sie ab und an noch 
gebraucht werden, noch nicht vernichtet werden 
können.  

  
Historisches Archiv: Dabei handelt es sich um Akten/Unterlagen, bei denen 

die Aufbewahrungspflicht abgelaufen ist, die aber auf 
Grund ihrer historischen Bedeutung weiterhin 
aufbewahrt und archiviert werden. Ca. 5 – 8 % der 
Registratur werden erfahrungsgemäß ins historische 
Archiv überführt.  

  
In diesem Zuge wurde der Zustand der Unterlagen geprüft und Handlungsbedarf erkannt. 
Die Unterlagen müssen durchgesehen werden. Ein beträchtlicher Teil wird aussortiert und 
vernichtet werden können. Unterlagen von historischer Bedeutung müssen aussortiert und 
für die Aufbewahrung vorbereitet werden.  
Ein professioneller Archivpfleger wird daher in den kommenden Jahren peu à peu die 
Unterlagen durchsehen und aufbereiten.  
  
Voraussetzung ist, dass festgelegt wird, wie die Unterlagen der VG und der VG-Gemeinden 
zukünftig aufbewahrt werden sollen. Im Kreise der Bürgermeister wurde sich auf die folgende 
einheitliche Vorgehensweise verständigt.  
  

1. Es gibt weiterhin eine gemeinsame VG-Registratur im VG-Gebäude  
2. Es gibt zukünftig ein gemeinsames historisches VG-Archiv im VG-Gebäude. In 
diesem werden alle historischen Unterlagen der Gemeinden ab dem Beitritt zur VG 
aufbewahrt. Die Unterlagen werden nach Gemeinden getrennt aufbewahrt, (so 
dass die Gemeinden ihr Archivgut jederzeit wieder zu sich nehmen könnten).  

  
Ein Mitglied des Stadtrates fragt an, inwieweit Unterlagen digitalisiert werden. Der Bgm teilt 
mit, dass vor allem aktuelle Baupläne digitalisiert werden, das historische Archiv aber nicht.  
  
 Beschluss:  
 Die Stadt Rothenfels stimmt der Einrichtung einer gemeinsamen VG-Registratur im VG-
Gebäude zu. Die Stadt Rothenfels stimmt außerdem der Einrichtung eines gemeinsamen 
historischen Archives zu. In diesem werden alle historischen Unterlagen der Stadt 
Rothenfels ab dem Beitritt zur VG aufbewahrt. Die Unterlagen werden unter dem Dach der 
VG nach Gemeinden getrennt aufbewahrt, (so dass die Stadt Rothenfels ihr Archivgut 
jederzeit wieder zu sich nehmen könnte).  
  
  



  
  Beratung und Beschlussfassung Antrag Spvgg Rothenfels-Bergrothenfels  
  
Der Bgm liest aus einem Antrag vom 30.11.2023 des Vereins Spvgg Rothenfels-
Bergrothenfels vor, in dem um einen Mieterlass in Höhe von 238,95 € gebeten wird.   
  
Beschluss:  
Die Mitglieder des Stadtrates lehnen den Antrag ab, da keine ausreichende Begründung für 
den Antrag auf Erlass genannt wurde. 
  

  
Informationen aus der laufenden Verwaltung – Förderung kommunale 
Wärmeplanung   

 Die Förderung „Kommunale Wärmeplanung“ wurde aufgrund des Haushaltslochs der 
Bundesregierung letztes Jahr gestoppt und ist mit Inkrafttreten des Wärmeplanungsgesetzes 
am 1. Januar 2024 ausgelaufen, weshalb für diesen Förderschwerpunkt (4.1.11 kommunale 
Wärmeplanung) keine neuen Anträge mehr entgegengenommen werden.  
Solange also kein neues Förderprogramm aufgesetzt wird, können keine diesbezüglichen 
Fördermittel beantragt werden.  
Was das für den bereits gestellten Antrag bedeutet, kann noch nicht abgesehen werden. Es 
besteht allerdings die Gefahr, dass der Fördertopf überzeichnet ist und gegebenenfalls. beim 
vorzeitigen Verbrauch aller Mittel nicht „nachgeschossen“ wird.   
Die Bayrische Staatsregierung möchte bis Mitte des Jahres mit dem Bayrischen Gemeinde- 
und Städtetag selbst etwas erarbeiten, genauere Infos gibt es hierzu allerdings noch nicht.  
  

Aus der Presse: 

Von Susanne Feistle 

Auch Rothenfels möchte keine Stromtrassen im 
Stadtgebiet 
02.02.2024   
 
In der jüngsten Stadtratssitzung befasste sich das Gremium mit der Abgabe einer 
Stellungnahme für die geplanten Erdkabel-Gleichstromtrassen NordWestLink DC41 
und SüdWestLink DC42. Rothenfels liegt teilweise im Präferenzraum, also im 
Korridor, in dem die Trassen verlaufen könnten. Dort gibt es jedoch relevante 
Raumwiderstände wie Suchkorridore für Windenergieanlagen Richtung Neustadt, 
das Naturschutzgebiet Naturpark Spessart, kartierte Biotope im Stadtgebiet, 
wertvolle Waldflächen rund um Rothenfels und Bergrothenfels und Bodendenkmäler, 
die bisher nicht geprüft und berücksichtigt wurden. 
 
Einer Trassenführung im Stadtgebiet Rothenfels mit Stadtteil Bergrothenfels wird 
nicht zugestimmt, da im Präferenzkorridor für das Gemarkungsgebiet Rothenfels kein 
Raum für diese beiden Stromtrassen inklusive Schutzstreifen gegeben ist. Die Stadt 
Rothenfels merkt außerdem an, dass aufgrund der kurzen Fristen eine vertiefte 
Betrachtung der Planungen im Stadtratsgremium kaum möglich war. 
 
 
Keine Bebauung möglich 
Die Arbeitsbreite soll 72 Meter und der spätere Schutzstreifen, in dem keine 
tiefwurzelnden Pflanzen und keine Bebauung möglich ist, 38 Meter breit sein. 



Bürgermeister Michael Gram meinte dazu: "Ich kann mir nicht vorstellen, wo das bei 
uns durchgehen soll". Werner Grün wunderte sich, dass das jetzt so schnell geht, wo 
andere Sachen manchmal Jahre brauchen und Daria Schürmann meinte: "Wir 
brauchen ja Strom und können uns nicht dagegen stellen. Es muss halt sorgfältig 
abgewägt werden". 
 
Dem Antrag auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis zur Installation einer 
Photovoltaikanlage auf der südlichen Dachhälfte in der Burggasse stand der Stadtrat 
positiv gegenüber. Allerdings obliegt die letztendliche Entscheidung der Unteren 
Denkmalschutzbehörde des Landratsamtes Main-Spessart. 
 
Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn überwiegende Gründe des 
Denkmalschutzes gegen die Erteilung sprechen und dem Denkmalschutz nicht durch 
Nebenbestimmungen zur Art der Umsetzung ausreichend Rechnung getragen 
werden kann. Im vorliegenden Fall ist die geplante Anlage größtenteils nicht vom 
Stadtgebiet und der Burg einsehbar und wirkt sich somit nach Auffassung der 
Verwaltung nur untergeordnet auf das Baudenkmal als auch das Ensemble aus. 
 
Einstimmig war der Rat dafür, dass die Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld 
(VG) im neuen VG-Gebäude eine gemeinsame Registratur und ein historisches 
Archiv einrichtet. In diesem werden alle historischen Unterlagen der Stadt Rothenfels 
ab dem Beitritt zur VG aufbewahrt. Die Unterlagen werden getrennt untergebracht, 
sodass die Stadt Rothenfels ihr Archivgut jederzeit wieder zu sich nehmen könnte. 
 
Bezüglich der kommunalen Wärmeplanung teilte Gram mit, dass die Förderung vom 
Bund im Moment komplett gestrichen sei. Man wird das Thema erst wieder 
aufgreifen, wenn es eine Förderung gibt. 
 
Auftrag zur Stromlieferung 
Weiter teilte Gram mit, dass der Auftrag zur Stromlieferung ab dem 1. Januar 2024 
bis zum 31. Dezember 2026 an den wirtschaftlichsten Anbieter WVV Stadtwerke 
Würzburg vergeben wurde. Der reine durchschnittliche Energiepreis beträgt 12,67 
Cent pro Kilowattstunde zuzüglich Entgelte, Umlagen und Steuern. In der letzten 
Lieferperiode lag der Preis bei 4,86 Cent. 
 
Einstimmig lehnte das Gremium einen Antrag der Spielvereinigung Rothenfels-
Bergrothenfels ab. Gewünscht war darin der Erlass der Rathauskellermiete für den 
Festabend zum 100. Jubiläum, der im Oktober vergangenen Jahres stattfand. Der 
Rat sah dafür keine Veranlassung. "Das ist ein passiver Verein mit Geld", war eine 
Meinung. Eine andere: "Dann müssten wir jedem Verein die Miete erlassen". 



ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
 
NICHTAMTLICHER TEIL 
 
DIE STADTVERWALTUNG GRATULIERT 
 
Frau    Obere Gasse 35   am 22.03.2024 
Meta Pilz   Rothenfels     zum 88. Geburtstag 
 
 

 
 

Lebensqualität im Alter durch Aktivierung von Körper, Geist und 
Seele 

Schnuppertage bei RuDiMachts! 
 Ihr Gedächtnis lässt nach und Sie möchten ihre Gehirnzellen auf Trab bringen? 
 Sie möchten sich mehr bewegen, um fit zu bleiben? 
 Sie möchten mit einem Kraft- und Balancetraining Stürze vermeiden? 
 Sie wünschen sich mehr Kontakte zu anderen Senior*innen? 

RuDiMachts!, die Beratungs- und Kontaktstelle für Menschen mit Demenz, Angehörige und 
Senior*innen in Marktheidenfeld und Umgebung bietet kostenlose Schnuppertage in ihren 
Aktivierungsgruppen an. 
Täglich von Montag bis Freitag können Senior*innen im höheren Lebensalter mit und ohne 
Gedächtnisbeeinträchtigungen ausgewählte Angebote besuchen. 
Die Gruppengröße beträgt in der Regel 8-10 Personen. Bei Vorhandensein eines Pflegegrades können 
die Leistungen über die Pflegekasse finanziert werden. 
Die Mitarbeiterinnen von RuDiMachts! stehen gerne beratend zur Seite, um das passende 
Gruppenangebot zu finden.  

Kontakt:  
Friederike Bähr und Beate Höflich 

Beratungs- und Kontaktstelle RuDiMachts! 
Lehmgrubener Straße 18 

97828 Marktheidenfeld 
Tel.: 09391/9864-113 

rudimachts@rummelsberger.net 
Internet: https://altenhilfe.rummelsberger-diakonie.de/standorte/marktheidenfeld-beratungsstelle-

rudimachts/ueber-uns/ 

mailto:rudimachts@rummelsberger.net


 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stadt Rothenfels vergibt im März 2024 neun Giebelholzlose und sechs Stangenlose. 

Die Lage der Lose können Sie der abgebildeten Karte entnehmen. 

 

Wenn Sie Interesse haben ein Los zu erwerben, nehmen Sie dieses bitte vor Ort in Augenschein. 
 

Giebel- und Stangenholzlose sind für erfahrene Brennholzmacher mit guter Ausrüstung 

geeignet!  
 

Das Einschneiden der Baumkronen bzw. Fällen der Bäume erfordert Können und eine gute Ausrüstung, 

am besten mit Schlepper und Seilwinde. Diese Arbeit im Wald ist sehr gefährlich. Es wird vorausgesetzt,  

dass Sie dabei nie alleine arbeiten und immer Ihre vollständige Schutzausrüstung 

(Helm, Schnittschutzhose, Sicherheitsschuhe mit Schnittschutzeinlage)  tragen. 

Sie dürfen zum Abtransport nur die markierten Rückegassen im Wald verwenden. 

 

Wenn Sie ein Stangenholzlos (stehende Bäume) erwerben möchten, beachten Sie bitte auch die Hinweise 

auf der Seite „Information vor Erwerb von Stangenholz-Losen“. 
 
 

Ein ersteigertes Los muss bearbeitet werden!  

Das Holz muss bis zum 30.04.2024 vollständig aus dem Wald abtransportiert sein. 
 

 

Die Versteigerung der Lose findet am 14.03.2024 um 18Uhr im Rathaus 

Rothenfels statt. 
 

 

 

 

 



 

 

Lieber Brennholzwerber, 
 

Sie möchten ein Stangenholzlos aus dem Stadtwald Rothenfels erwerben. 

Die Stadt Rothenfels bietet Ihnen als Bürger so die Möglichkeit relativ günstig Brennholz für Ihren 

Eigenbedarf zu kaufen. 
 

Ein Stangenholzlos bedeutet stehende Bäume zu fällen, aufzuarbeiten und aus dem Wald 

abzutransportieren. Diese Arbeit ist sehr gefährlich. Trotz moderner Maschinen und Geräte führen Unfälle 

im Wald oft zu lebensgefährlichen oder tödlichen Verletzungen. 
 

Im Grunde leisten Sie die gleiche Arbeit wie das ein professioneller Forstwirt oder Waldarbeiter tut. Von 

Ihnen wird deshalb auch erwartet, dass Sie die Arbeit in gleicher Weise erledigen. 
 

Dazu nötig sind:  
 

 überdurchschnittliche körperliche und geistige Leistungsfähigkeit -> vor allem wenn es um das 

Beurteilen von waldtypischen Gefahren geht (liegendes und stehendes Totholz, unter Spannung 

stehendes Holz, Totäste an stehenden Bäumen erkennen, etc.) 
 

 mehrjährige Erfahrung im Fällen und Aufarbeiten von Holz 

-> ein eintägiger Motorsägekurs reicht sicher nicht aus! 
 

 Sicherer und geübter Umgang mit der Motorsäge, Axt, etc. 
 

 Verwendung der vollständigen persönlichen Schutzausrüstung (Helm incl. Gehör- und 

Gesichtsschutz, Schnittschutzhose, Sicherheitsschuhe mit Schnittschutzeinlage und Stahlkappe, 

Handschuhe) 
 

 Vollständiger Verbandskasten (immer griffbereit) 

 

 Verwendung von Sonderkraftstoff und biologisch abbaubaren Schmierstoffen ist Pflicht 
 

 Einhaltung der Unfallverhütungsvorschrift Forsten (VSG 4.3 / www.lsv.de) 
 

 Erfahrung im Lesen von Topographischen Karten und gute Ortskenntnisse (z.B. im Fall eines Unfalls) 
 

Planen Sie bitte auch ein, dass Sie niemals alleine im Wald arbeiten dürfen ! 

Die Stadt Rothenfels als Grundbesitzer behält sich vor, Personen die alleine arbeiten aus dem Wald zu 

verweisen. Das Holzlos geht danach ersatzlos an die Stadt Rothenfels zurück. 
 

Das eingeschlagene Holz ist ausschließlich dafür zu verwenden, sich selbst oder Bürger der Stadt Rothenfels 

/ Bergrothenfels mit Brennholz zu versorgen. 

Es ist nicht gestattet anfallendes Holz gewerbsmäßig weiterzuverkaufen ! 
 

Das Holz muss möglichst zeitnah aus dem Wald abgefahren werden, da sonst z.B. 

Wegeinstandsetzungsmaßnahmen nicht durchgeführt werden können. (i.d.R. bis Anfang Mai) 

Bitte entscheiden Sie sich nur dann für den Erwerb eines Stangenholzloses, wenn Sie sicher gehen können, 

dass das Holz wirklich komplett bis zum 30.04.2024 aus dem Wald abgefahren ist! 

 

ACHTUNG: 

Ein Teil der Stangenholzlos-Flächen ist relativ schwer mit Fahrzeugen zu erreichen. Die 

betreffenden Waldstücke liegen teilweise am Hang oder kleinere Gräben müssen 

überwunden werden, um das Holz abtransportieren zu können. An vielen Stellen wird eine 

Seilwinde nötig sein, um die Bäume zu Boden bringen zu können. Bitte beachten Sie diese 

Hinweise, bevor sie ein Stangenlos ersteigern. Danke. 
 

 

Bei Fragen und für weitere Informationen können Sie sich gerne direkt an Matthias Huckle  

(Forstrevier Marktheidenfeld 1 – 0173 863 86 53) wenden. 

http://www.lsv.de/


 

 

  
 

Stangenlose 
 

Nr Waldort Holzarten Bemerkung 

A Martertwiese Buche, Eiche Auf einer Seite des Weges 

B Lindental Buche, Eiche Auf beiden Seiten des Weges 

C Lindental Buche, Eiche Auf beiden Seiten des Weges 

D Lindental Buche Auf beiden Seiten des Weges 

E Fuchsbau Buche, Kiefer, Douglasie Auf beiden Seiten des Weges 

G Fuchsbau Buche, Kiefer, Douglasie Auf beiden Seiten des Weges 

 

Giebelholzlose 

 
Nr Waldort Holzarten Bemerkung 

1 Wiebel Eiche Ca. 0,75 Ster 

2 Wiebel Buche, Eiche Ca. 3-4 Ster 

3 Wiebel Buche, Fichte Ca. 2-3 Ster 

4 Wiebel Buche, Eiche Ca. 3-4 Ster 

5 Wiebel Eiche, Birke Ca. 5-6 Ster 

6 Wiebel Kiefer (einzeln liegend) Ca. 1 Ster 

7 Neustadter Delle Buche, Eichenkrone Ca. 3-4 Ster 

Eichenstammholz muss liegen 

bleiben! 

8 Neustadter Delle Buche Ca. 0,75 Ster 

9 Marterwiese Eiche Ca. 2 Ster 

 
 

20.02.2024 

A 

B+C 

D 

E+G 

1-6 

9 8 
7 

Karte Stangenlose und Giebelholzlose Rothenfels - Februar 2024 
 



Sofort verfügbare Nadelholzpolter: 
Preis: 27 € pro Ster zzgl. 5,5% Mwst. 

 

Die Bestellung kann telefonisch oder persönlich in der 
Stadtverwaltung aufgegeben werden, Voraussetzung ist der Nachweis 
eines „Motorsägekurses“. 

 

Buchen- Polter  

Aufgrund der starken Regenfälle muss der Einschlag immer wieder 
gestoppt werden, so dass es Buchen- Polter erst zu einem späteren 
Zeitpunkt zur Verfügung stehen. 

 

Polter NHolzart Stückzahfm Ster Lagerort

6 Fichte 91 5,08 7,11 Zwischenlager Bergrothenfels

8 Fichte 58 4,39 6,14 Zwischenlager Bergrothenfels

10 Fichte 76 4,86 6,80 Zwischenlager Bergrothenfels

15 Fichte 58 3,83 5,36 Zwischenlager Bergrothenfels

19 Fichte 58 6,06 8,48 Zwischenlager Bergrothenfels

21 Fichte 43 5,52 7,72 Zwischenlager Bergrothenfels

23 Fichte 45 3,96 5,54 Zwischenlager Bergrothenfels

25 Fichte 73 4,57 6,39 Zwischenlager Bergrothenfels

26 Fichte 69 4,87 6,81 Zwischenlager Bergrothenfels

27 Fichte 68 5,50 7,70 Zwischenlager Bergrothenfels

28 Fichte 51 3,70 5,18 Zwischenlager Bergrothenfels

29 Fichte 71 4,48 6,27 Zwischenlager Bergrothenfels

30 Fichte 89 6,61 9,25 Zwischenlager Bergrothenfels

31 Fichte 77 5,79 8,10 Zwischenlager Bergrothenfels

36 Fichte 53 5,97 8,35 Zwischenlager Bergrothenfels



Ein herzliches HELAU aus dem KINDERGARTEN 

…42 kleine Närrinnen und Narren feierten ausgelassen Fasching… 

BUNTE Woche im Kindergarten: 

Täglich trafen sich kleine Feen, Cowboys, Superhelden… & erlebten jede Menge Abenteuer                                              

                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
Faschings Turnen                                      Faschings Buffet                               Kleine Bäcker: Muffins 

Die Kindergarten „Faschingssitzung“… war ein voller Erfolg !!! 

Mehr als 120 Gäste durfte das Kindergaren Team im Kirchensaal begrüßen. Die Gäste erlebten ein 
buntes Programm mit jeder Menge Spiel und Spaß. Neben den Tanzgruppen der Bambinis, Firefly´s 
und der Tanzmäuse, war ein großer Höhepunkt der Veranstaltung, unseren „Stadthäuptling“ zu fesseln 
und seine Krawatte ein Stück zu kürzen. Partytänze und kleine Bütt Reden sorgten für jede Menge 
Partyspass für Klein und Gross ! 

                                                                                          Holt das Lasso rauß 

Die Ruhe vor dem Sturm…                                                                          
Holt das Lasso rauß !!! 

 

 

 

Die Ruhe vor dem Sturm 

                                           Partyalarm!!!                              Stadthäuptling 

…Kindergarten HELAU… Faschingsumzug 

Wir lassen uns das Feiern nicht vermiesen!!! Aufgrund des Regens startete unser Umzug erst einen 
Tag später. Mit lauter Partymusik und guter Laune eroberten wir die Straßen von Bergrothenfels und 
konnten so manch einen, zu einem kleinen Tänzchen einladen. Natürlich gab es dafür einen verdienten 
Kindergarten Faschingsorden !                             

                                                                                            ZUM VORMERKEN: 

                                                                                       Am Mittwoch, 13.03.2024 freuen wir 

f                                                                                      uns darauf, zusammen mit dem Obst- 

                                                                              und Gartenbauverein, den Oster- 

                                                                                        brunnen zu schmücken. Bis bald !!! 

                                                                                        

WIR sagen DANKE an ALLE, für einen MEGA-Fasching 2024 !!! 
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Bitte geben Sie Auskunft: „Mikrozensus 2024“ startet 
in Bayern – 60 000 Haushalte werden befragt 

 

 
Das Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth bittet die Bürgerinnen und  
Bürger des Freistaats um ihre Unterstützung und Mitarbeit bei der Erhebung 
 
 

In Bayern – wie im gesamten Bundesgebiet – hat der  
Mikrozensus 2024 begonnen. Das ist die größte jährliche Haus-
haltsbefragung in Deutschland. Auf Basis der erhobenen Daten 
werden wichtige politische Entscheidungen getroffen, die alle 
Bürgerinnen und Bürger betreffen. Aus diesem Grund bittet das 
Bayerische Landesamt für Statistik alle zufällig ausgewählten 
Haushalte um ihre Unterstützung. Von Januar bis Dezember 

wird etwa ein Prozent der Bevölkerung stellvertretend für alle Einwohnerinnen und 
Einwohner des Freistaats befragt. Für den überwiegenden Teil der Fragen zu  
Themen wie Haushalt, Familie, Bildung, Beruf und Lebensunterhalt besteht nach 
dem Mikrozensusgesetz Auskunftspflicht.  
 
Fürth. Auch im Jahr 2024 findet der Mikrozensus statt. Der Begriff Mikrozensus bedeutet 
„Kleine Volkszählung“ und benennt eine gesetzlich verbindliche, repräsentative Befragung 
von Haushalten in Deutschland. Die Erhebung wird seit 1957 von den Statistischen  
Ämtern des Bundes und der Länder gemeinschaftlich durchgeführt. Es wird ein Prozent 
der Bevölkerung stellvertretend für alle Einwohnerinnen und Einwohner des Landes zur 
wirtschaftlichen und sozialen Lage befragt. Neben dem Grundprogramm enthält das  
Frageprogramm des Mikrozensus auch Fragen der EU-weit durchgeführten Befragungen 
zur Arbeitsmarktbeteiligung (LFS), zu Einkommen und Lebensbedingungen (SILC) sowie 
zur Internetnutzung (IKT). Die Ergebnisse des Mikrozensus haben sich zu einer wichtigen 
Datenquelle entwickelt. Sie bilden die Grundlage für politische Entscheidungen in 
Deutschland, aber auch auf europäischer Ebene. Neben der Politik nutzen außerdem 
Wirtschaft, Wissenschaft, Medien und die interessierte Öffentlichkeit die Daten des  
Mikrozensus. 
 
In Bayern werden 60 000 zufällig ausgewählte Haushalte befragt 
 
Die Befragungen zum Mikrozensus 2024 finden ganzjährig von Januar bis Dezember statt. 
In Bayern werden etwa 120 000 Personen in rund 60 000 Haushalten befragt. Dabei  
bestimmt ein mathematisches Zufallsverfahren zunächst, welche Gebäude- bzw.  
Gebäudeteile für die Teilnahme am Mikrozensus ausgewählt werden. In einem weiteren 
Schritt übernehmen ehrenamtlich tätige und geschulte Erhebungsbeauftragte die  
Aufgabe, die zu befragenden Haushalte über die Klingelschilder namentlich zu erfassen. 
Dabei können sie sich mittels eines Ausweises als Beauftragte des Bayerischen Landes-
amts für Statistik identifizieren.  
 
 
 

 
 

Pressemitteilung 

 

www.statistik.bayern.de - Das Bayerische Landesamt für Statistik ist der zentrale Informationsdienstleister 
für die amtliche Statistik in Bayern mit Sitz in Fürth und Schweinfurt. Zu seinen Hauptaufgaben gehören 
vor allem die Erhebung und Aufbereitung von über 350 gesetzlich angeordneten Statistiken. 
 

 
 

Um verlässliche und repräsentative Ergebnisse gewährleisten zu können, besteht für den 
überwiegenden Teil der Fragen nach dem Mikrozensusgesetz Auskunftspflicht. Zudem 
werden die Haushalte innerhalb von maximal fünf aufeinander folgenden Jahren bis zu 
viermal befragt. So können Veränderungen im Zeitverlauf nachvollzogen und eine hohe 
Ergebnisqualität erreicht werden.  
 
Die ausgewählten Haushalte werden schriftlich informiert 
 
Die zufällig ausgewählten Haushalte werden vom Bayerischen Landesamt für Statistik 
schriftlich zur Teilnahme am Mikrozensus aufgefordert. Mit dem Schreiben werden sie 
über den Mikrozensus informiert und gebeten, die Fragen des Mikrozensus im Rahmen 
eines Telefoninterviews oder einer Online-Befragung zu beantworten.  
 
Alle erhobenen Einzelangaben unterliegen der Geheimhaltung und dem Datenschutz und 
werden weder an Dritte weitergegeben noch veröffentlicht. In der amtlichen Statistik  
werden die Einzelergebnisse zu aggregierten Landes- und Regionalergebnissen  
zusammengefasst. 
 

Weitere Informationen: 

Ausführliche Informationen zum Mikrozensus finden Sie unter:  

https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus/index.html 

Ein Erklärvideo erklärt, was der Mikrozensus ist, wozu er durchgeführt wird, wie die  
Haushalte zufällig ausgewählt werden, warum sie mitmachen müssen und was mit ihren 
Antworten passiert:  

statistik.bayern.de/mam/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus/v3-statistisches-
bundesamt-mikrozensus-de-ut.mp4 

Interessante Ergebnisse aus dem Mikrozensus finden Sie in der interaktiven  
StoryMap zum Thema Familie und Erwerbstätigkeit im Zeit- und Regionalvergleich: 

s.bayern.de/storymap-pm  

 

 

 
 
 

 

https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus/index.html
https://www.statistik.bayern.de/mam/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus/v3-statistischesbundesamt-mikrozensus-de-ut.mp4
https://www.statistik.bayern.de/mam/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus/v3-statistischesbundesamt-mikrozensus-de-ut.mp4
s.bayern.de/storymap-pm


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VEREINE 

 
 

Einladung zur Jahreshauptversammlung mit Ehrungen und Neuwahlen 
am Samstag dem 16. März 2024 um 18:00 Uhr 

im „Burggasthof“ Roth in Bergrothenfels 
 

Tagesordnung 
 

1.Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden 
                                      2.Tätigkeitsbericht des Schriftführers 
                                      3.Kassenbericht der Kassiererin 
                                      4.Entlastung der Vorstandschaft 
                                      5.Ehrungen 
                                      6.Neuwahlen 
    7.Wünsche und Anträge 
 
Da Ehrungen und Neuwahlen stattfinden, bitten wir um rege Teilnahme, auch unsere 

neuen Mitglieder sind herzlich willkommen! 
 

Die Vorstandschaft 
Peter Waider, 1.Vorsitzender 

 
 

 

 

 Ortsverband Bergrothenfels-Hafenlohr 



 
 

 
 
 
 



Sportverein 
  Bergrothenfels e.V. 1966 

  

Freiwillige Feuerwehr 

Stadt Rothenfels e. V.  
 Am Freitag 08. März 2024 findet im Café Weiß unsere  

              Mitgliederversammlung  
statt. Beginn 19.00 Uhr.  

Tagesordnung:  

Begrüßung  
Totengedenken  
Bericht des 1. Vorsitzenden      

Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer  
Genehmigung der Jahresrechnung 
Entlastung der Vorstandschaft 
Bericht des Kommandanten  
Grußworte 
Wünsche und Anträge  

Ausblick 2024      

Alle Mitglieder sind hierzu eingeladen!  

Günther Fischer  
1. Vorsitzender  
 

 

 
 
 

Einladung 
 

zur ordentlichen Mitgliederversammlung 
an alle Mitglieder des Sportverein Bergrothenfels 1966 e.V. 

Samstag, den 09.03.2024 um 19.30 Uhr 

im Vereinsheim des SV Bergrothenfels 

Tagesordnung:  
1. Begrüßung durch die Vorsitzenden  
2. Tätigkeitsbericht   
3. Kassenbericht  
4. Entlastung der Vorstandschaft  
5. Tätigkeitsbericht der einzelnen Abteilungen  

 1. und 2. Fußballmannschaft  
 Jugendfußball   
 Turnfrauen  
 Bauch-Beine-Po Gymnastik  

 Yoga  

6. Neuwahl der Vorstandschaft  
7. Wünsche und Anträge  

Ergänzende Anträge oder auch Anregungen bitten wir schriftlich, fristgerecht bei der Vorstandschaft 
einzureichen.  
   
Die Vorstandschaft  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Kuchenverkauf 
„to go“ 

St. Josef Kindergarten Bergrothenfels 

11:00 – 12:30 Uhr
  

Auf dem Kirchenplatz der St.Josef Kirche in 
Bergrothenfels 

 

 Der Erlös geht zu Gunsten unserer Kinder 

 

 Gerne geeignete Behälter mitbringen 

Es freut sich der Elternbeirat 



CCB JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG  
  

MIT NEUWAHLEN DER VORSTANDSCHAFT!  

    

Am Freitag, 22. März 2024 findet um 19.30 Uhr die 
Jahreshauptversammlung des CCB im alten Schulhaus statt.  
   
Tagesordnung:  
  

1. Begrüßung durch den Vorstand  

2. Bericht des Vorstands  

3. Ehrung langjähriger Mitglieder  

4. Bericht des Schriftführers  

5. Kassenbericht  

6. Bericht der Kassenprüfer  

7. Entlastung der Vorstandschaft  

8. Neuwahlen der Vorstandschaft  

9. Wünsche und Anträge  
  
 Alle Vereinsmitglieder sind recht herzlich zur Jahreshauptversammlung eingeladen. Wir freuen uns 
über rege Beteiligung!  
   
Die Vorstandschaft des Carnevalsclub Berger Rämmschueg e. V.   
 

 

 
 

  
  

 

Am Freitag, den 15. März um 19.00 Uhr findet die diesjährige  

Jahreshauptversammlung im Café Weiß statt.  
Alle Mitglieder sind hierzu herzlich eingeladen.  
  
Tagesordnung:  
  
1. Begrüßung  
2. Bericht des 1. Vorsitzenden  
3. Bericht des Kassiers  
4. Bericht der Kassenprüfer  
5. Entlastung der Vorstandschaft  
6. Neuwahl des Schriftführers  
7. Vorstellung des Vereinsausfluges  
8. Wünsche und Anträge  
  
Wir bitten um eine rege Teilnahme und freuen uns auf Euer Kommen.  
  
Florian Fischer  
1.Vorsitzender  
 

 
97851 

  

   
 



Finanzamt Lohr a.M. mit Außenstellen            01.02.2024 

Pressemitteilung  

 

Ausbildung beim Staat - jetzt online anmelden 
 

Bewerbungsfrist für die Ausbildungsplätze 2025 in der Steuerverwaltung ! 
 
Die Bayerische Steuerverwaltung bietet auch im kommenden Jahr Ausbildungsplätze für 

eine Tätigkeit als Finanzwirt/Finanzwirtin für das Einstellungsjahr 2025 an und lädt  

interessierte Schülerinnen und Schüler ein, sich zu bewerben. 

Engagierten Nachwuchskräften mit mittlerem Bildungsabschluss oder mit qualifizierendem 

Abschluss der Real- oder Mittelschule bietet das Finanzamt vielfältige und anspruchsvolle 

Einsatzmöglichkeiten. Die Bewältigung der unterschiedlichsten Aufgaben erfordert das  

Interesse für wirtschaftliche und soziale Zusammenhänge und ein geschultes  

Rechtsempfinden.  

Diese Kenntnisse vermitteln wir im Rahmen einer gut bezahlten, fundierten Ausbildung im 

Finanzamt vor Ort sowie in der Landesfinanzschule Ansbach. 

Weitere Informationen zur Ausbildung als Finanzwirt/Finanzwirtin finden Sie im Internet unter 

www.finanzamt-lohr.de unter dem Stichwort Ausbildung und Karriere. Einen ersten Eindruck  

erhalten Sie außerdem, wenn Sie auf Youtube den Beitrag „Ausbildung Bayerische Steuer-

verwaltung“ aufrufen. 

 

Wenn Sie sich für diese wichtige Tätigkeit im öffentlichen Dienst interessieren, melden Sie 

sich bitte rechtzeitig zum Auswahlverfahren beim Bayerischen Landespersonalausschuss 

an. Die erfolgreiche Teilnahme ist Voraussetzung für die Vergabe der Ausbildungsplätze. 

 

Die Anmeldung zum Auswahlverfahren ist ausschließlich online möglich über die Internet-

seite www.lpa.bayern.de bis spätestens 

06.05.2024. 

 

Die Auswahlprüfung findet voraussichtlich statt am 01.07.2024. Aktuelle Informationen hierzu 

finden Sie unter  www.lpa.bayern.de. 

 

Ergänzende Informationen können Sie auch während der Berufsinformationstage in der  

Musikhalle Gambach vom 12. bis zum 13. April 2024 an unserem Messestand erhalten. 

Für weitere Erläuterungen steht Ihnen der Ausbildungsleiter, Herr Joachim Roth, unter der 

Rufnummer 09352/850-1119 zur Verfügung. 

 

Beifuß, Amtsleiter 

 

Anschrift: 97828 Marktheidenfeld, Oberländerstr. 29, Tel.: (0 93 91) 18 00, Fax: (0 93 91) 87 37 
E-Mail: Sekretariat@bng-online.de, Internet: http://www.bng-online.de 

BALTHASAR-NEUMANN-GYMNASIUM 

 Naturwissenschaftlich-technologisches und Sprachliches Gymnasium  
 Offene Ganztagsschule 

 
 
 
 
An die Eltern und die Schülerinnen und Schüler der 4. und 5. Klassen  
der Grund- bzw. Mittelschulen 
 
  
Sehr geehrte Eltern, 
 
die Entscheidung, ob Ihr Kind nach der 4. oder 5. Klasse an ein Gymnasium übertreten 
soll, rückt für Sie näher. Deshalb laden wir Sie zu unserem Informationsnachmittag 
ein:  
 

 

Mittwoch, den 10. April 2024, um 16.30 Uhr 

in der Aula des Balthasar-Neumann-Gymnasiums Marktheidenfeld 
 

 

An diesem Nachmittag präsentiert sich unsere Schule in ihrer bunten Vielfalt und wir 
informieren Sie ausführlich über die Regelungen zum Übertrittsverfahren, unsere an-
gebotenen Schulzweige und Unterrichtsfächer sowie über unsere beiden begehrten 
Profilklassen (Theater- und Forscherklasse). 
 
Das Programm für alle Veranstaltungen an diesem Tag finden Sie ab Anfang April 
2024 auf unserer Homepage (http://www.bng-online.de). 
 
Die Schulanmeldung findet vom 6. bis 10. Mai 2024 statt und erfolgt vorzugsweise on-
line über die Homepage der Schule. Die Möglichkeit zur Online-Anmeldung ist bereits 
Mitte April freigeschaltet. Daneben ist in der Anmeldewoche eine persönliche Anmel-
dung in der Schule jeweils von 8.00 – 16.00 Uhr möglich. Bitte bringen Sie das Über-
trittszeugnis im Original sowie eine Geburts- oder Abstammungsurkunde (bzw. 
Stammbuch zum Kopieren) mit. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. StD Michael Dreßler 
Stellv. Schulleiter 
 
 
 

Marktheidenfeld, 10. Januar 2024 
 

http://www.finanzamt-lohr.de/
http://www.lpa.bayern.de/
http://www.lpa.bayern.de/
http://www.bng-online.de/


 
APOTHEKENDIENST 
 
Sonntagsdienst der Ärzte 
Der Ärztliche Bereitschaftsdienst Bayern kümmert sich in den Fällen um Ihre ärztliche 
Versorgung, in denen Sie normalerweise Ihren behandelnden Arzt in der Praxis aufsuchen 
oder einen Hausbesuch benötigen würden. Der Ärztliche Bereitschaftsdienst Bayern ist 
außerhalb der Sprechzeiten der Arztpraxen bayernweit erreichbar unter der Telefonnummer: 
116 117. 
 
 

Bei schweren, lebensbedrohlichen Notfällen informieren Sie bitte direkt die bayerische 
Rettungsleitstelle unter der Telefonnummer: 112. 
 

Sonntagsdienst der Apotheken 
 
 
 

TAG DATUM APOTHEKEN 
Samstag 02.03.2024 Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld 
Sonntag 03.03.2024 Schloss-Apotheke, Remlingen 
Mittwoch 06.03.2024 Triefenstein-Apotheke, Triefenstein 
Samstag 09.03.2024 Apostel-Apotheke, Esselbach 
Sonntag 10.03.2024 Buchen-Apotheke, Lohr 
Mittwoch 13.03.2024 Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld 
Samstag 16.03.2024 Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld 
Sonntag 17.03.2024 Triefenstein-Apotheke, Triefenstein 
Mittwoch 20.03.2024 Apostel-Apotheke, Esselbach 
Samstag 23.03.2024 Bären-Apotheke, Wertheim 
Sonntag 24.03.2024 Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld 
Mittwoch 27.03.2024 Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld 
Samstag 30.03.2024 EasyApotheke, Marktheidenfeld 
Sonntag 31.03.2024 Apostel-Apotheke, Esselbach 
* Ohne Gewähr - Änderungen vorbehalten. 
 

 
 

Apotheke Notdienst aktuell unter www.aponet.de 
 
Adler-Apotheke, Wertheim, Maingasse 9    Tel. 09342/7745 
Apostel-Apotheke, Esselbach-Kredenbach, Dorfstr. 5,  Tel. 09394/718 
Bären-Apotheke Bestenheid, Leonhard-Karl-Str. 3, Wertheim Tel. 09342/5100 
Buchen-Apotheke, Lohr, Sendelbacher Str. 7 A   Tel. 09352/7860  
Easy-Apotheke, Georg-Mayr-Str. 15a, 97828 Marktheidenfeld Tel. 09391/9088844 
Hof-Apotheke, Eichelgasse 1, Wertheim    Tel. 09342/914510 
Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 31,  Tel. 09391/98990 
Hubertus-Apotheke, Lohr, Ludwigstr.2    Tel. 09352/2505 
Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld, Kreuzbergstr. 5,  Tel. 09391/98190 
Main-Tauber-Apotheke, Wertheim, Obere Eichelgasse 56 A  Tel. 09342/1830 
Marien-Apotheke, Lohr, Hauptstraße 10    Tel. 09352/87730 
Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 21  Tel. 09391/98630 
Schaefer`s Apotheke, Kreuzwertheim, Obere Pfarrgasse 26  Tel. 09342/21999 
Schaefer’s Apotheke, Wertheim, Bahnhofstr. 23   Tel. 09342/9177300 
Schloß-Apotheke, Remlingen, Marktplatz 2 Tel. 09369/99199 
Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 21,  Tel. 09391/3520  bzw. 6820 
Triefenstein-Apotheke, Triefenstein-Lengfurt, Homburger Str. 11c Tel. 09395/251 
Valentinus-Apotheke, Lohr, Ignatius-Taschner-Str. 9  Tel. 09352/6690 
 
Sonntagsdienst der Zahnärzte 
Der aktuelle Zahnarzt-Notfalldienst kann der Homepage der Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
Bayerns entnommen werden unter: www.kzvb.de oder www.zbv-ufr.de. 
 

http://www.aponet.de/
http://www.kzvb.de/
http://www.zbv-ufr.de/





